
 
 

1 

 – Fachbeitrag A26-2021 – 

20.09.2021 

Besondere Regelungen im SGB XII für sogenannte besondere 
Wohnformen 

Teil I: Durchbrechung der Trennung der Leistungen  
der Eingliederungshilfe im SGB XII1 

Von Roland Rosenow 

I. Einleitung 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat das Recht der Eingliederungshilfe von Grund auf 
reformiert. Die alte sozialhilferechtliche Unterscheidung von Leistungen „innerhalb von 
Einrichtungen” und Leistungen „außerhalb von Einrichtungen” wurde nicht in das neue 
Recht der Eingliederungshilfe (§§ 90 bis 150 SGB IX) übertragen. Im Sozialhilferecht der 
Grundsicherung wurde die Unterscheidung von stationären und ambulanten Leistungen 
der Eingliederungshilfe dagegen mit neuen Bezeichnungen versehen, aber im Grunde 
beibehalten. Der erste Teil dieses Beitrags stellt die neuen Vorschriften dar und bezeich-
net die Gründe, von denen der Autor annimmt, dass sie für die Regelungen ausschlag-
gebend waren. Der zweite Teil2 stellt dar, welche Grenzen für die Gestaltung von Wohn- 

 

1 Dieser Beitrag wurde unter www.reha-recht.de als Fachbeitrag A26-2021 in der Kategorie A: 
Sozialrecht veröffentlicht; Zitiervorschlag: Rosenow: Besondere Regelungen im SGB XII für 
sogenannte besondere Wohnformen – Teil I: Durchbrechung der Trennung der Leistungen 
der Eingliederungshilfe im SGB XII; Beitrag A26-2021 unter www.reha-recht.de; 20.09.2021. 

2  Rosenow: Besondere Regelungen im SGB XII für sog. besondere Wohnformen – Teil II: Fol-
gen für WBVG-Verträge; Beitrag A27-2021 in Kürze unter www.reha-recht.de. 

http://www.reha-recht.de/
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und Betreuungsverträgen nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) da-
raus erwachsen.3 

II. Regelbedarfsstufe 2 für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe in 
Wohnformen nach § 42a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 & S. 3 SGB XII 

Der Bedarf, aus dem die wirtschaftliche Grundsicherung errechnet wird, setzt sich aus 
vier Positionen4 zusammen: Dem Regelsatz, den Kosten der Unterkunft, den Kosten der 
Kranken- und Pflegeversicherung und ggf. aus Mehrbedarfszuschlägen. Der Regelsatz 
wird durch den Gesetzgeber pauschal beziffert. § 8 RBEG unterscheidet sechs Regel-
bedarfsstufen und normiert die tatbestandlichen Voraussetzungen für deren Zuordnung 
zu Fallgruppen. Darüber hinaus nimmt die Höhe des Regelbedarfs grundsätzlich keine 
Rücksicht auf individuelle Besonderheiten. Nur in den Ausnahmefällen des § 27a Abs. 4 
SGB XII kann der Regelsatz nach oben oder nach unten angepasst werden. 

Regelbedarfsstufe 1 gilt für Alleinstehende (§ 8 Nr. 1 RBEG). Regelbedarfsstufe 2 gilt 
für Personen, die mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin in einer Wohnung zusammenle-
ben (§ 8 Nr. 2 lit a RBEG). Sie gilt auch für eine erwachsene Person, die „nicht in einer 
Wohnung lebt, weil ihr allein oder mit einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum 
und mit weiteren Personen zusätzliche Räumlichkeiten nach § 42a Absatz 2 Satz 3 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassen sind” 
(§ 8 Nr. 2 lit b RBEG).5 

 

3  Auch das SGB XI unterscheidet weiterhin zwischen ambulanten und stationären Leistungen 
der Eingliederungshilfe. Denn der Gesetzgeber des BTHG wollte am Ausschluss von den 
Leistungen der Pflegeversicherung für Personen, die in stationären Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe leben, festhalten (§ 43a SGB XI; grundlegend zu § 43a SGB XI: Welti, Felix: 
Die Sonderregelung der Pflegeversicherung in Wohneinrichtungen für behinderte Menschen 
nach §§ 36 Abs. 1 Satz 2, 43a Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegever-
sicherung – und die Einschränkung des Wahlrechts zwischen Behinderteneinrichtungen und 
Pflegeeinrichtungen nach § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe – 
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz (GG) und der Konvention der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). Gutachten für den Landeswohl-
fahrtsverband Hessen, 2016, https://www.bagues.de/media/filer_public/f2/68/f268f4de-107e-
4ac0-b227-06d6f7f17eb4/welti-gutachten.pdf, zuletzt abgerufen am 16.09.2021). Zu diesem 
Zweck ersetzte er die Formulierung „stationäre Einrichtungen” in § 71 Abs. 4 SGB XI i. d. F. 
vom 21.12.2015 durch eine Umschreibung stationärer Einrichtungen der Eingliederungshilfe, 
die sich in § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI findet, und ermächtigte den Spitzenverband der Pflege-
kassen, Richtlinien zur näheren Abgrenzung erlassen (§ 71 Abs. 5 SGB XI). 

4  Die Leistungen für Bildung und Teilhabe, § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII, sind hier außer 
Acht gelassen.  

5  Mit Art. 2 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten 
und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 22.12.20165 wurde § 8 Abs. 1 S. 2 RBEG 
eingefügt, der lautet: „Für erwachsene Personen, die nicht in einer Wohnung leben, sondern 
denen allein oder mit einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und mit weiteren 
Personen zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassen sind, gilt 
die Regelbedarfsstufe 2 entsprechend.” § 8 Abs. 1 S. 2 RBEG wurde durch das Gesetz zur 
Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch so-
wie weiterer Gesetze vom 9.12.2020, BGBl. I, S. 2855 durch § 8 Nr. 2 lit b RBEG ersetzt. 

https://www.bagues.de/media/filer_public/f2/68/f268f4de-107e-4ac0-b227-06d6f7f17eb4/welti-gutachten.pdf
https://www.bagues.de/media/filer_public/f2/68/f268f4de-107e-4ac0-b227-06d6f7f17eb4/welti-gutachten.pdf
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III. Kappungsgrenze für die Kosten der Unterkunft in Wohnformen nach § 42a 
Abs. 2 S. 1 Nr. 2 & S. 3 SGB XII 

Der Sinn dieser Formulierung erschließt sich erst aus dem Kontext zu § 42a Abs. 2 
SGB XII.6 Diese Vorschrift wurde mit dem BTHG eingefügt und betrifft die Kosten der 
Unterkunft, die im Unterschied zu den Bedarfen, die der Regelsatz decken soll, grund-
sätzlich in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft beziffert werden.7 
Aufwendungen für die Unterkunft sind der Betrag, den die leistungsberechtigte Person 
demjenigen, der ihr ihre Unterkunft zur Verfügung stellt, dafür schuldet (zumeist aus ei-
nem Mietvertrag).8 Mit § 42a Abs. 2 SGB XII wurde eine Unterscheidung von Unter-
kunftsarten eingeführt, die das Sozialhilferecht bislang nicht kannte. Wohnformen, die in 
der sozialhilferechtlichen Eingliederungshilfe als stationäre galten, werden seit dem 
1. Januar 2020 von § 42a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 & S. 3 SGB XII erfasst. Diese Vorschrift soll 
einerseits die Realität stationärer Einrichtungen der Eingliederungshilfe abbilden, ande-
rerseits den Begriff der stationären Einrichtung mit Blick auf die diesbezügliche Kritik des 
UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen9 vermeiden. Die 
rechtliche Unterscheidung zwischen Unterkünften, die der sozialhilferechtlichen Einglie-
derungshilfe als stationäre Einrichtungen galten, und anderen Wohnungen, dient dazu, 
für die ersteren eine Kappungsgrenze für die Kosten der Unterkunft einzuführen, die im 
Rahmen der Grundsicherung nach dem 4. Kap. des SGB XII vom Sozialhilfeträger über-
nommen werden. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des WBVG (§ 1 WBVG) war 
dafür nicht geeignet. Denn auch viele Wohn- und Betreuungsformen, die bis zum 31. 
Dezember 2019 als ambulant galten, unterfallen dem WBVG.10 

§ 42a Abs. 5 S. 1 & S. 3 SGB XII umschreibt die Kappungsgrenze für Kosten der Unter-
kunft in (vormals) stationären Einrichtungen mit dem Begriff der Angemessenheit. Doch 
anders als § 35 Abs. 2 S. 1 SGB XII sieht § 42a Abs. 5 SGB XII keine Angemessenheits-
prüfung vor, sondern bestimmt einen fixen Wert, bis zu dem Kosten der Unterkunft an-
erkannt werden. Der Begriff der Angemessenheit ist sprachlich § 35 Abs. 2 SGB XII 
entlehnt, wo er etwas anderes bezeichnet. Dass er in § 42a Abs. 5 SGB XII dennoch 
Verwendung findet, bemäntelt den Widerspruch zur Systematik und dem Bedarfsde-
ckungsprinzip der Sozialhilfe, den die neue Kappungsgrenze bedeutet. Der Normenklar-
heit ist damit nicht gedient. 

 

6  Eingefügt durch Art. 3a Nr. 7 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Än-
derung des Zweiten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch v. 22.12.2016. 

7  Grundsätzlich zur Angemessenheitsgrenze: Rosenow, Roland: Angemessenheit von Unter-
kunftskosten im Rahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II und dem 
SGB XII, wohnungslos 2012, 56–63; SG Mainz, 12.12.2014, S 3 AS 130/14. 

8  Die Schuld kann auch eine öffentlich-rechtliche sein, z.B. die Nutzungsgebühr für eine Not-
unterkunft für Wohnungslose.  

9  Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Abschließende Bemerkungen 
über den ersten Staatenbericht Deutschlands vom 13.05.2015, Nr. 41; vgl. a. § 71 Abs. 4 
Nr. 3 SGB XI, s. dazu Fuchs/Ritz/Rosenow (Hg.): SGB IX. Kommentar zum Recht behinder-
ter Menschen, 2021, § 103 Rn. 46 ff. 

10  Vor allem wegen § 1 Abs. 2 WBVG. 
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Die Kappungsgrenze steht nicht nur im Widerspruch zur Systematik des 4. Kap. des 
SGB XII, sondern sie durchbricht auch die Trennung der Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe von den Leistungen der wirtschaftlichen Grundsicherung, die mit dem BTHG 
vollzogen werden soll. Denn die Kosten der Unterkunft, die diese Grenze übersteigen, 
werden als Leistung der Eingliederungshilfe erbracht (§ 42a Abs. 6 S. 2 SGB XII i. V. m. 
§ 113 Abs. 5 SGB IX). 

Die Kappungsgrenze begrenzt die Ausgaben im Interesse des Bundes, der die Kosten 
der Grundsicherung nach dem 4. Kap. des SGB XII erstattet.11 Bereits mit dem SGB XII, 
das zum 1. Januar 2005 in Kraft trat, wurde eine fiktive Zuordnung eines Teils des Ent-
gelts für stationäre Leistungen zu den Leistungen der Grundsicherung eingeführt.12 Ge-
mäß § 46a SGB XII13 übernahm der Bund nach und nach einen höheren Anteil der Kos-
ten der Grundsicherung nach dem 4. Kap. des SGB XII. Seit 2014 trägt er die vollen 
Kosten, auch den vollen Anteil der Kosten für stationäre Leistungen, der durch §§ 27b 
Abs. 1, 42 Nr. 4 lit b SGB XII fiktiv der Grundsicherung zugerechnet wird. Der Betrag für 
die Kosten der Unterkunft wird durch § 42 Nr. 4 Hs. 2 SGB XII14 bestimmt: Er entspricht 
den „durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete 
eines Einpersonenhaushaltes”.15 Da davon auszugehen war, dass die Kosten der Un-
terkunft in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe höher ausfallen würden als 
dieser Wert, musste die Bundesregierung annehmen, dass der Anteil, den sie für statio-
näre Leistungen künftig würde aufbringen müssen, steigen würde.16 Denn Leistungsbe-
rechtigte in stationären Einrichtungen erhalten seit dem 1. Januar 2020 in der Regel 
Grundsicherung nach Sozialhilferecht. Das hätte dazu führen müssen, dass der Bund 
den Ländern die Kosten der Unterkunft für diesen Personenkreis nicht mehr in pauscha-
ler Höhe, sondern in tatsächlicher Höhe erstattet. Deren sozialhilferechtliche Angemes-
senheit (§ 35 Abs. 2 S. 1 SGB XII) könnte kaum in Frage stehen, weil die notwendige 
Versorgung mit Leistungen der Eingliederungshilfe an die Unterkunft geknüpft ist.17 

 

11  § 46a SGB XII i. d. F. durch Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch v. 
20.12.2012, BGBl. I, S. 2783. 

12  Behrend, Nicola: Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen, SRa 2012, 117–123.  
13  Fassungen vom 24.09.2008, 4.12.2009, 29.11.2010, 24.3.2011, 6.12.2011 und 20.12.2012. 
14  § 42 Nr. 4 Halbsatz 2 SGB XII i. d. F. des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und 

zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch v. 24.03.2011, BGBl. I., 
S. 453. 

15  Diese Formulierung geht zurück auf § 42 Nr. 2 Hs. 2 SGB XII i. d. F. vom 27.12.2003. 
16  Vgl. die Stellungnahme der Länder zum Regierungsentwurf für das BTHG, Bundestags-

Drucksache 18/9954, S. 47. 
17  Die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft bestimmt sich nach dem Einzelfall. Die sog. 

„Mietobergrenze” ist nichts weiter als eine Prüfgrenze. Wird sie unterschritten, gelten die 
Kosten der Unterkunft als angemessen. Wird sie überschritten, ist die Angemessenheit im 
Einzelfall zu prüfen.  
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Die Kappungsgrenze dient dazu, das zu verhindern und die Ausgaben des Bundes zu 
begrenzen. Weil der Gesetzgeber zugleich den Begriff der stationären Einrichtung ver-
meiden wollte, wählte er die Umschreibung, die sich jetzt in § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. 
V. m. Satz 3 SGB XII findet.18  

IV. Zurück zum Regelsatz 

Im Ergebnis meint der Gesetzgeber mit § 8 Abs. 1 S. 2 RBEG i. d. F. v. 22. Dezem-
ber 2016, dass Personen, die einer Wohnform leben, die bis zum 31. Dezember 2019 
als stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe galt, lediglich einen Regelsatz in Höhe 
der Regelbedarfsstufe 2 erhalten, obwohl sie nach der Systematik des RBEG an sich 
einen Regelsatz in Höhe der Regelbedarfsstufe 1 erhalten müssten. Auch hier wird die 
Systematik des Sozialhilferechts in einer Weise durchbrochen, die zu einer Reduktion 
der Ausgaben des Bundes führt. Wegen der Verpflichtung des Gesetzgebers, „alle exis-
tenznotwendigen Aufwendungen folgerichtig in einem transparenten und sachgerechten 
Verfahren nach dem tatsächlichen Bedarf, also realitätsgerecht, zu bemessen”,19 bedarf 
dies einer plausiblen Begründung. Diese ergibt sich aus der Regierungsbegründung des 
Gesetzentwurfs, in der ausgeführt wird, dass in den hier gemeinten Fällen „die Anschaf-
fung, der Ersatz oder der Erhalt von wohnraumbezogenen Gebrauchsgegenständen in 
die Gesamtkalkulation der Unterkunftskosten einbezogen” würden. Daher könnten 
„deutliche höhere” Unterkunftskosten als angemessen anerkannt werden, als das sonst 
üblich sei. So entstehe den „Leistungsberechtigten in dieser besonderen Wohnform eine 
Ersparnis”, die derjenigen vergleichbar sei, die sich bei Paarhaushalten im Vergleich zu 
den Haushalten allein Lebender ergebe.20 Die Zuordnung zur Regelbedarfsstufe 2 be-
deutet danach keine Leistungskürzung, sondern eine Verlagerung von Kosten, die Emp-
fänger von Grundsicherungsleistungen ansonsten aus dem Regelsatz aufbringen müs-
sen, in die Kosten der Unterkunft. Diese aber werden, sobald sie die Kappungsgrenze 
aus § 42a Abs. 5 SGB XII übersteigen, den Ländern auferlegt, indem sie wie oben dar-
gestellt in die Eingliederungshilfe verlagert werden. Die Verlagerung aus dem Regelsatz 
in die Kosten der Unterkunft ist daher eine Verlagerung aus dem Bundeshaushalt in die 
Länderhaushalte. 

V. Erhöhung der Kappungsgrenze um 25% 

Dazu bedurfte es einer Vorschrift, die bewirkt, dass Bedarfe, die im Regelsatz berück-
sichtigt sind, als Kosten der Unterkunft behandelt werden. Deren Höhe ergibt sich alleine 
aus dem Wohn- und Betreuungsvertrag (WBVG-Vertrag). Daher bedurfte es eines Re-
gelungszusammenhangs, der die Leistungserbringer dazu bringt, bestimmte Positionen, 

 

18  Im Einzelnen siehe Rosenow: Kosten der Unterkunft in stationären Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe. Zu § 42a Abs. 6 Satz 2 SGB XII i. d. F. BTHG; Beitrag D52-2017 unter  
http://www.reha-recht.de/fachbeitraege/beitrag/artikel/beitrag-d52-2017, 28.11.2017.  

19  BVerfG, 09.02.2010, 1 BvL 1/09, Rn. 139. 
20  Bundestags-Drucksache 18/9984, S. 88. 

http://www.reha-recht.de/fachbeitraege/beitrag/artikel/beitrag-d52-2017
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die im Regelsatz berücksichtigt sind, im WBVG-Vertrag als Kosten der Unterkunft aus-
zuweisen. Dieser findet sich in § 42a Abs. 5 S. 4 SGB XII, § 42a Abs. 6 S. 2 SGB XII, 
§ 27a Abs. 4 S. 5 SGB XII und § 113 Abs. 5 SGB IX.  

§ 42a Abs. 5 S. 4 SGB XII regelt, dass die Kappungsgrenze unter bestimmten Voraus-
setzungen um 25% erhöht wird. Diese Erhöhung ist das Ergebnis der Verhandlungen 
von Bund und Ländern, die im Vorfeld des BTHG geführt wurden.21 Voraussetzung für 
die Erhöhung der Kappungsgrenze ist, dass die in § 42a Abs. 5 S. 4 SGB XII22 aufge-
führten Kosten mindestens teilweise zu den Kosten der Unterkunft gerechnet werden. 
Dabei handelt es sich um Zuschläge für Möblierung, Haushaltsstrom, Instandhaltung des 
Wohnraums, die Ausstattung mit Haushaltsgroßgeräten, Gebühren für Telekommunika-
tion und Gebühren für den Zugang zu Rundfunk, Fernsehen und Internet. All dies sind 
Kosten, die in der Regel nicht zu den Aufwendungen für die Unterkunft im sozialhilfe-
rechtlichen Sinne zählen. Daher wurden sie bei der Bezifferung des Regelsatzes berück-
sichtigt (§ 5 RBEG). Die in § 42a Abs. 5 SGB XII aufgeführten Kosten für Möblierung, 
Haushaltsstrom, Instandhaltung des Wohnraums, die Ausstattung mit Haushaltsgroßge-
räten, Gebühren für Telekommunikation und Gebühren für den Zugang zu Rundfunk, 
Fernsehen und Internet sind vollständig in den Kosten enthalten, die mit den Abteilungen 
4, 5 und 8 der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, auf die § 5 RBEG Bezug nimmt, 
abgebildet werden.23 

VI. Keine Kürzung des Regelsatzes wegen anderweitiger Bedarfsdeckung 

Im nächsten Schritt musste verhindert werden, dass es gem. § 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
SGB XII zu einer (weiteren) Kürzung des Regelsatzes kommt, weil Positionen wie Haus-
haltsenergie oder Mobiliar, die in die Berechnung der Regelbedarfsstufen einfließen, in 
den Kosten der Unterkunft enthalten sind. Da eine diesem Vorteil korrelierende Kürzung 
bereits vorab durch die Zuordnung der Regelbedarfsstufe 2 vorgenommen worden war, 

 

21  Der damals zuständige Abteilungsleiter im BMAS schrieb dazu: „Für einen geringeren Teil 
der Maßnahmen treten die Kosten unmittelbar beim Bund auf. In größerem Umfang führen 
sie zu Mehrausgaben bei den Trägern der Eingliederungshilfe. Da hier nicht auf eine Bereit-
schaft gehofft werden konnte, diese Kosten voll zu übernehmen, musste innerhalb des Leis-
tungssystems ein Weg zur Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe gefunden werden. 
Hier bot sich nun genau das an, was 2012/2013 zu einem ergebnislosen Bund-Länder-Ge-
spräch geführt hatte. Die Trennung der Leistungen zum stationären Wohnen in Leistungen 
zum Lebensunterhalt, die vom Bund getragen werden, und Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe, die von den Ländern und Kommunen getragen werden, eröffnet eine solche Mög-
lichkeit: Der Bund übernimmt infolge der Trennung ab 2020 einen höheren Anteil der Wohn-
kosten […].” Schmachtenberg, Rolf: Das Bundesteilhabegesetz: Vom Koalitionsvertrag zum 
Gesetz, NZS 2018, S. 343. 

22  § 42a SGB XII i. d. F. durch Teilhabestärkungsgesetz vom 02.06.2021, BGBl. I, S. 1387; zu 
den unterschiedlichen Fassungen von § 42a s. Fn. 29. 

23  § 5 RBEG nimmt u. a.  Bezug auf die Positionen zu den Abt. 4 Wohnen, Energie und Woh-
nungsinstandhaltung, Abt. 5 Innenausstattung und Abt. 8 Nachrichtenübermittlung aus der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018; zu den Beträgen s. Schwabe, Bernd-Günter: 
Einzelbeträge aus den Regelbedarfsstufen ab 1.1. 2020: Leistungsfälle nach dem SGB II, 
dem SGB XII und nach § 2 AsylbLG, ZfF 2020, 1–20 <3>. 
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liefe die Anwendung von § 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB XII darauf hinaus, dass die Verla-
gerung bestimmter Positionen in die Kosten der Unterkunft doppelt in Abzug gebracht 
würde. Um das zu verhindern, ergänzte der Gesetzgeber des BTHG § 27a Abs. 4 
SGB XII um einen Satz 4, der sich zwar zunächst nur auf § 42a Abs. 5 S. 4 Nr. 3 SGB XII 
bezog,24 dann aber noch vor seinem Inkrafttreten durch § 27a Abs. 4 S. 5 SGB XII ersetzt 
wurde.25 Jetzt schließt die Vorschrift eine Kürzung des Regelsatzes aus Gründen der 
Deckung aller in § 42a Abs. 5 S. 4 SGB XII genannten Bedarfe im Rahmen der Kosten 
der Unterkunft aus.26 

§ 42 Abs. 6 S. 2 SGB XII i. V. m. § 113 Abs. 5 SGB IX bestimmt, dass Kosten der 
Unterkunft, die oberhalb der nach § 42a Abs. 5 S. 4 SGB XII um 25% erhöhten Kap-
pungsgrenze liegen (125%-Grenze), als Leistung der Eingliederungshilfe27 durch den für 
diese Leistung zuständigen Träger erbracht werden. Übersteigen die Kosten der Unter-
kunft die reguläre Kappungsgrenze nach § 42a Abs. 5 S. 3 SGB XII (100%-Grenze), 
ohne dass die Voraussetzungen von § 42a Abs. 5 S. 4 SGB XII n. F. vorliegen, haben 
die Leistungsberechtigten keinen Anspruch auf eine Leistung, mit der sie den die 100%-
Grenze übersteigenden Betrag finanzieren könnten. Im Rahmen der wirtschaftlichen 
Grundsicherung besteht kein Anspruch wegen § 42a Abs. 5 SGB XII. Im Rahmen der 
Eingliederungshilfe besteht ein Anspruch erst, wenn die Kosten der Unterkunft die 125%-
Grenze aus § 42a Abs. 5 S. 3 SGB XII übersteigen. 

 

24  § 27a SGB XII i. d. F. des RBEG v. 22.12.2016, BGBl. I., S. 3159.  
25  Fassung durch Gesetz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch und anderer Rechtsvorschriften v. 30.11.2019, BGBl. I, S. 1948.  
26  Vgl. Bundestags-Drucksache 18/9984, S. 89 (Regierungsbegründung RBEG v. 22.12.2016). 

In der Regierungsbegründung zum Gesetz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvorschriften v. 30.11.2019 führt die Bundesregie-
rung aus: „Nach dem sich ab 1. Januar 2020 ergebenden Wortlaut von § 27a Absatz 4 Satz 
4 ist der Ausschluss einer abweichenden Regelsatzfestsetzung bei Menschen mit Behinde-
rungen, die in der besonderen Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 
(ebenfalls in der Fassung ab 1. Januar 2020) leben, durch einen redaktionellen Fehler nicht 
vollständig (Verweisungsfehler). Bei der Prüfung, ob die Höhe der Aufwendungen von Unter-
kunft und Heizung angemessen sind, werden nach § 42a Absatz 5 SGB XII neben der Miete 
und den damit üblicherweise mit eingerechneten Nebenkosten nach dessen Satz 4 auch 
weitere Aufwendungen als Bedarfe für Unterkunft und Heizung anerkannt. Dabei handelt es 
sich um Aufwendungen, die von Leistungsberechtigten ansonsten aus dem monatlichen Re-
gelsatz zu finanzieren sind. Für diese Aufwendungen soll nach dem BTHG keine abwei-
chende Regelsatzfestsetzung in Form einer Absenkung des Regelsatzes zur Kompensie-
rung der dadurch verursachten Erhöhung der als angemessen anerkannten Miete erfolgen. 
[…] Diese Erhöhung soll sich nicht nur zugunsten der Leistungserbringer (Vermieter) auswir-
ken, sondern auch die Leistungsberechtigten sollen davon einen Vorteil haben. Dieser 
ergibt sich aus dem Ausschluss der abweichenden Regelsatzfestsetzung in Form einer Ab-
senkung des Regelsatzes wegen teilweiser anderweitiger Bedarfsdeckung für die mit der 
Mietzahlung zusätzlich abgedeckten Aufwendungen.” (Bundestags-Drucksache 19/11006, 
S. 26, Hervorhebung d. d. Verf.). 

27  I. V. m. § 113 Abs. 5 SGB IX, eingefügt durch Gesetz zur Änderung des Neunten und des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvorschriften v. 30.11.2019, BGBl. I, 
S. 1948; Fuchs/Ritz/Rosenow (Hg.): SGB IX. Kommentar zum Recht behinderter Menschen, 
2021, § 113 Rn 67 ff. 
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VII. Fazit 

Es zeigt sich, dass das Recht der wirtschaftlichen Grundsicherung nach dem SGB XII 
eine Reihe von Bestimmungen enthält, die Grundsätze des Sozialhilferechts durchbre-
chen und zugleich der Trennung von Fachleistung der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB IX und Grundsicherungsleistung nach dem SGB XII entgegenstehen. Das hat Aus-
wirkungen auf die Gestaltung von privatrechtlichen Verträgen von Leistungsberechtigten 
der Eingliederungshilfe und Leistungserbringern, weil diese Verträge dem Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz unterfallen. Darauf geht Teil II dieses Beitrags ein.  

Ihre Meinung zu diesem Fachbeitrag ist von großem Interesse für uns.  
Wir freuen uns auf Ihren Kommentar auf www.reha-recht.de. 
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